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 Veröffentlicht am 17.11.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §46;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/04/0100 E 15. Oktober 1985 VwSlg 11908 A/1985 RS 2

Stammrechtssatz

Gemäß § 46 AVG 1950 kommen als Beweismittel grundsätzlich auch formlose (mündliche oder fernmündliche)

Befragungen in Betracht. Wo aber widersprechende Beweisergebnisse vorliegen und der Beweiswürdigung besondere

Bedeutung zukommt, ist es im Interesse der Erforschung der materiellen Wahrheit nicht zulässig, sich mit formlosen

Befragungen zu begnügen. In einem solchen Fall hat die Behörde gemäß § 39 Abs 2 AVG die betre?ende Person als

Zeugen zu vernehmen.

Schlagworte

Beweismittel Zeugen
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